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Beschluss der Bürgerschaft 
 
 
Zu TOP: 12.3 
Bebauungsplan Nr. 67 der Hansestadt Stralsund "Gelände westlich des 
Straßenbauamtes an der Greifswalder Chaussee, Andershof", Abwägungsbeschluss 
und 2. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: B 0001/2021 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
1. Der 2. Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 67 „Gelände westlich des Straßenbauamtes an 
der Greifswalder Chaussee, Andershof“, gelegen im Stadtgebiet Süd, in der vorliegenden 
Fassung vom Dezember 2020, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen 
Festsetzungen (Teil B) und den örtlichen Bauvorschriften, sowie die Begründung mit 
Anlagen werden gebilligt und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.  
 
2. Die zum Bebauungsplan Nr. 67 „Gelände westlich des Straßenbauamtes an der 
Greifswalder Chaussee, Andershof“ fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 1. Entwurf in der Fassung vom Juli 
2020 hat die Bürgerschaft geprüft und gemäß Anlage 2 abgewogen.   
  
  
 
 
 
Beschluss-Nr.: 2021-VII-02-0457 
 
Datum: 04.03.2021 
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